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Kapitel 12 
KODIAK – ein psychologisches Modell der kommuni-
kativen Deeskalation in alltäglichen Konfliktsituatio-
nen 

Clemens Lorei 

Einleitung 

Gewalt ist ein Teil alltäglicher polizeilicher Arbeit, wobei als Alltagseinsätze 
jede Art von Einsatz verstanden wird, die Polizeibeamt*innen ohne jegliche 
Spezialisierungen tagtäglich bearbeiten. Dies sind zum Beispiel Einsätze im 
Rahmen von häuslicher Gewalt, die Bearbeitung von Verkehrsunfällen und 
-delikten sowie alle möglichen Arten von Streitschlichtungen. Hier wird die 
Polizei gerufen, um zu intervenieren oder die Strafverfolgung aufzunehmen, 
weil eine oder mehrere Personen Gewalt gegen eine oder mehrere andere 
Personen ausüben oder ausgeübt haben. Andererseits setzt Polizei selbst Ge-
walt ein, um polizeiliche Maßnahmen durchzusetzen oder die Sicherheit von 
Bürger*innen bzw. Polizeibeamt*innen herzustellen. Diese Gewalt ist durch 
die Polizeigesetze legitimiert. 
Hingegen erfährt Polizei aber auch Gewalt, wenn Angriffe sich gegen sie 
selbst wenden (Ellrich & Baier, 2022; Leuschner et al., 2023; Taylor et al., 
2023; Tiesman et al., 2018). Sich zu verteidigen, Gefahren von anderen ab-
zuwehren und Maßnahmen gegen den Widerstand von Bürger*innen durch-
zusetzen sind also alltägliche Polizeiaufgaben. Der Einsatz von Gewalt ist 
dabei legitimiert, stellt aber immer eine Gratwanderung dar, da die beiden 
Seiten (Gewalt gegen Polizeibeamt*innen und von Polizeibeamt*innen) 
voneinander abzuhängen scheinen (Laumer & Welscher, 2023; van Reemst 
et al., 2022). Der Einsatz von zu wenig Gewalt kann zur Folge haben, dass 
Polizeibeamt*innen selbst zu Opfern werden. Übermäßige Gewalt ist eine 
Straftat und der oder die Polizeibeamt*in wird zum Täter. Die verantwor-
tungsvolle dienstliche Ausübung von Gewalt erfordert viel und kann gravie-
rende Folgen für Individuen wie auch für die Gesamtbevölkerung haben, wie 
die Ereignisse z. B. nach dem Tod von George Floyd in den USA (Campbell, 
2021; Skoy, 2020), die Diskussionen nach den tödlichen Schüssen auf einen 
16-Jährigen in Deutschland im Sommer 2022 (Bauernfeind, 2022) und die 
Unruhen 2023 in Frankreich nach der Tötung eines 17-Jährigen durch die 
Polizei (Joeres, 2023) zeigten. Letztendlich scheint auch das Vertrauen in die 
Polizei davon abhängig (Baier & Ellrich, 2014; Nägel & Lutter, 2019; 
Staubli, 2023), was dann zukünftige Interaktionen zwischen Bürger*innen 
und der Polizei prägen kann. Deshalb wird sowohl zur Verhinderung von 
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Polizeigewalt als auch als Mittel zur Reduzierung von Gewalt gegen Ein-
satzkräfte Deeskalation gefordert (Rau & Leuschner, 2018). Dies entspricht 
sowohl der deutschen Polizeidienstvorschrift 100 (PDV 100), dem Europäi-
schen Kodex für die Polizeiethik (Ministerkomitee des Europarates, 2001) 
als auch der Handlungsmaxime der Polizei in den USA (IACP 2017). 
Deeskalation kann dabei definiert werden als “ein Verhalten (verbale und 
nonverbale Kommunikation, taktische Maßnahmen etc.), welches Konflikte 
nicht in Richtung einer Gewaltsteigerung anfeuert (Austragen des Konflikts 
mit Gewalt), sondern diese Entwicklung stagnieren lässt oder umkehrt. Da-
mit sind alle Maßnahmen eingeschlossen, die dies erreichen (können)“ (Lo-
rei, 2020; Lorei & Balaneskovic, 2023). 

Wirksamkeit von Deeskalation und Deeskalationstrainings 

Es existieren zahlreiche verschiedene Techniken und Taktiken, welche der 
Deeskalation dienen sollen (Lorei & Balanescovic, 2023). Wann und ob 
überhaupt diese erfolgreich sind, ist empirisch nur wenig geprüft oder belegt 
(Du et al., 2017; Gaynes et. al., 2017; Roberto et al. 2012; Spencer et al., 
2018; Spielfogel & McMillen, 2017; Todak & White, 2019).). Dennoch set-
zen Polizeibeamt*innen diese Techniken jeden Tag ein (Lorei, 2020; Todak 
& James, 2018; Todak & White, 2019; White et al., 2021). Meist werden 
Bürger*innen respektvoll behandelt, Maßnahmen transparent erklärt und die 
Worte so gewählt, dass sie gut verständlich sind (Todak & James, 2018). 
Auch Zuhören ist eine sehr verbreitete Strategie im Polizeialltag (Todak & 
James, 2018). Eher selten wird versucht, systematisch einen aufgeregten 
Bürger oder eine Bürgerin zur beruhigen und Empathie zu zeigen (Todak & 
James, 2018). Werden solche deeskalierend wirkenden Techniken vernach-
lässigt, kann dies dann zu Eskalationen führen. Opfer polizeilicher Über-
griffe geben an, dass sie von der Polizei respektlos und unhöflich behandelt 
worden seien und die polizeilichen Maßnahmen nicht ausreichend erklärt 
worden wären (Abdul-Rahman et al., 2023). Es bleibt jedoch offen, wann 
und ob überhaupt Deeskalationstechniken wirken. Ähnliche Unsicherheiten 
über die Wirksamkeit bestehen für Deeskalationsschulungen, die wie andere 
polizeiliche Trainings auch selten evaluiert werden (Giacomantonio et al., 
2019). Evaluationen erscheinen, wenn sie stattfinden, meist methodisch 
schwach (Leach et al., 2019). Deeskalationstrainings sind zudem meist nicht 
standardisiert und variieren hinsichtlich der Inhalte, des Umfangs, der Ziel-
setzung sowie der Pädagogik deutlich (für die USA: Leach et al., 2019; Pon-
tzer, 2021; für Deutschland: Lorei et al., 2023a, c, d; für die EU: Lorei et al., 
2023b, e). Mitunter liegt der Effekt von solchen Trainings vor allem im Be-
reich des Wissens sowie der Änderung der persönlichen Einstellung 
(Spencer et al., 2018). Teilnehmende eines kanadischen Trainings waren mit 
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der Schulung sehr zufrieden (Giacomantonio et al., 2019). Sie konnten sich 
auch sehr gut an die Inhalte erinnern und waren sowohl überzeugt wie auch 
motiviert, die erlernten Fähigkeiten anzuwenden (Giacomantonio et al., 
2019). In Einsatzsimulationen war dies auch festzustellen, jedoch behielten 
sie viele verschiedene Verhaltensweisen auch bei und änderten in einigen 
Bereichen nicht ihre Verhaltensgewohnheiten (Giacomantonio et al., 2019). 
Ein Transfereffekt des Trainings in die Polizeipraxis konnte nicht nachge-
wiesen werden (Giacomantonio et al., 2019). Dies entspricht den Befunden 
von Leach et al. (2019), die den Forschungsstand zur Deeskalation erhoben 
und dabei feststellten, dass Deeskalationstrainings das Auftreten von gewalt-
tätigen oder aggressiven Ereignissen nicht seltener machten, es aber den Be-
troffenen durch mehr Wissen, Selbstvertrauen und Techniken erleichtere, 
damit umzugehen. Engel et al. (2020) fassten 64 Evaluationen von Deeska-
lationstrainings, welche überwiegend im Bereich der Pflege oder dem Um-
gang mit psychisch Kranken entstammten, zusammen. Tendenziell zeigten 
sich dabei positive Effekte der Trainings, jedoch waren die Studien stets mit 
methodischen Mängeln behaftet (Engel et al., 2020). Auch hier waren die 
Trainings meist hinsichtlich des Wissens, der Einstellung und bezüglich des 
Selbstvertrauens der Teilnehmenden wirksam (Engel et al., 2020). Ein Effekt 
auf das Verhalten in entsprechenden Situationen wurde selten gemessen (En-
gel et al., 2020). Es existieren aber auch Studien, die eine eindeutige Wir-
kung für die Polizeipraxis zeigen. Goh (2021) konstatierte, dass sich in Folge 
eines Trainings die Anzahl von Einsätzen reduzierte, in welchen Polizei Ge-
walt einsetzte. Auch Engel et al. (2022) konnten solch eine Wirkung feststel-
len. Ihre Evaluation eines Deeskalationstrainings fand eine deutliche Ab-
nahme des Gewalteinsatzes  
(-28,1 %) sowie der Anzahl von verletzten Polizeibeamt*innen (-36,0 %) 
und Bürger*innen (-26,3 %). 

Potenzielle Einflüsse auf Deeskalation 

Techniken und Taktiken der Deeskalation wirken nicht pauschal immer und 
unabhängig von der Situation und den beteiligten Personen. Sie sind kein 
Algorithmus, der Konflikte sicher löst. Vielmehr sind sie eher eine Heuristik 
und Handlungsoption. Ihre Effektivität kann von verschiedenen Aspekten 
abhängig sein, welche im Nachfolgenden diskutiert werden. 

Eigensicherung 

Der Begriff der Deeskalation wird in der Polizei häufig missverstanden und 
darunter Maßnahmen subsumiert, die passiv-ertragend sind oder sich darauf 
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beschränken, die eigene Position zu schwächen (Schmalzl, 2011). Entspre-
chend wird von Kritikern angeführt, dass Polizeibeamt*innen einer erhöhten 
Gefahr ausgesetzt werden, wenn sie deeskalieren und nicht Gewalt einset-
zen. Als Folge fürchten sie, dass die Gewalt gegen Polizist*innen ansteige 
(Landers, 2017; Engel et al., 2020; White et al., 2021; Zaiser et al., 2023). 
Doch Evaluationen (Engel et al., 2022) und Analysen von Angriffen auf die 
Polizei (Ellrich & Baier, 2015) zeigen eher das Gegenteil, nämlich dass De-
eskalation eher die Sicherheit von Polizist*innen fördert. Nimmt man jedoch 
wie die Kritiker an, dass Deeskalation die Gefahr für Polizeibeamt*innen 
erhöht, wird deeskalierendes Verhalten kaum akzeptiert und zurückhaltend 
versucht. Eigensicherung ist jedoch kein Widerspruch zu Deeskalation, son-
dern hat dabei höchste Bedeutung. Die persönliche Sicherheit wird als ein 
zentraler Aspekt angesehen, um zu deeskalieren (Ayhan & Hicdurmaz, 
2020; Oliva et al., 2010; Richmond et al., 2012; White et al., 2019). 

Verhältnisse von Trainings 

Polizeibeamt*innen sind legitimiert und ausgebildet, Gewalt in verschiede-
ner Form auszuüben, um die Sicherheit von Bürger*innen und sich selbst zu 
sichern sowie um polizeiliche Maßnahmen gegen Widerstand durchzuset-
zen. Die Gewalt reicht von verbalen Maßnahmen und Androhungen über 
körperliche Aktionen und den Einsatz von Hilfsmitteln wie Pfefferspray und 
Schlagstock bis hin zum Schusswaffengebrauch. Damit der Einsatz dieser 
Gewalt effizient ist und dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit entspricht, 
muss die Polizei diesbezüglich aus- und fortgebildet werden (Adang, 2012). 
Ebenso muss aber auch das Deeskalieren geübt werden. Es stellt sich die 
Frage, in welchem Verhältnis Trainings zum Einsatz von Gewalt und Trai-
nings zur Vermeidung von Gewalt durch Deeskalation zueinanderstehen. Kon-
kurrieren sie miteinander oder beeinflussen sie sich nicht? Nimmt man eine 
Konkurrenz an, dann ist darauf zu achten, dass kein massives Missverhältnis 
auftritt und dann Deeskalation in der Polizeipraxis deshalb seltener einge-
setzt wird als es möglich erscheint (Dayley, 2016). Dabei zeigt sich empi-
risch, dass im alltäglichen Einsatz Kommunikation und Deeskalation we-
sentlich häufiger stattfinden als der Einsatz von Gewalt. Deveau (2021) gibt 
für Kanada an, dass dort 98 % aller Polizeinotrufe Deeskalation beinhalten 
und nur 2 % den Einsatz von Gewalt erfordern. Umgekehrt aber nimmt das 
Training zum Einsatz von Gewalt deutlich mehr Zeit und Raum in Aus- und 
Fortbildung ein als das Deeskalationstraining (Dayley, 2016; Deveau, 2021; 
Giacomantonio et al., 2019; Lorei et al., 2023a, b, c, d, e). Dayley (2016) 
fand in seiner Analyse von US-amerikanischen Trainings ein Verhältnis von 
ca. 9:1. Abanonu (2018) bestätigt diese Quote. Lorei et al. (2023a, d) finden 
dies ähnlich für die Ausbildung wie auch die Fortbildung von 
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Polizeibeamt*innen in Deutschland. In der Europäischen Union EU hinge-
gen herrscht hier eine große Heterogenität diesbezüglich (Lorei et al., 
2023b). Das schiefe Verhältnis der beiden Trainings scheint sich dann auch 
auf die Praxis auszuwirken. Lee et al. (2010) finden entsprechend auch einen 
positiven Zusammenhang zwischen Trainingsmenge und Gewalteinsatz. 

Personenbezogene Einflüsse 

Ob und wie Deeskalationstechniken eingesetzt werden, scheint auch von ver-
schiedenen persönlichen Eigenschaften der Polizeibeamt*innen abzuhän-
gen. Ganz entscheidend kann hier die allgemeine Einstellung (attitude) sein. 
Unter Einstellung ist die Gesamtbewertung eines Objektes, einer Person oder 
einer Handlung zu verstehen. Diese Bewertung umfasst kognitive (Überzeu-
gungen, Gedanken und Merkmalszuordnungen bzgl. des Objekts), affektive 
(Gefühle, die mit dem Objekt verbunden sind) sowie Verhaltenskomponenten 
(Haddock & Maio, 2023). Einstellungen helfen dabei, schnell und ökonomisch 
Objekte (Situationen, Personen, etc.) einzuschätzen und Entscheidungen zu 
treffen. Die Einstellung von Polizeibeamt*innen hinsichtlich des Deeskalie-
rens erscheint entscheidend. Wenn diese eine Abneigung gegenüber der De-
eskalation beinhaltet, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass eben in Einsätzen 
weniger Deeskalationstechniken angewendet werden und eher Gewalt ein-
gesetzt wird. Weil aber einige Polizist*innen skeptisch bezüglich der Wirk-
samkeit von Deeskalationstechniken sind und sie befürchten, dass Deeska-
lieren sie in eine erhöhte Gefahr bringt (Landers, 2017; Engel et al., 2020; 
White et al., 2021), kann ihre Einstellung zur Deeskalation weniger positiv 
sein. Sie würden sich auch entsprechend weniger deeskalierend verhalten. 
Noppe (2016) fand entsprechend für Polizeibeamt*innen mit einer positiven 
Einstellung zum Einsatz von Gewalt, dass diese eher Gewalt bei Provokation 
einsetzen als Polizeibeamt*innen, deren Einstellung Gewalt als weniger po-
sitiv verstand. Kop und Euwema (2001) und auch Ellrich und Baier (2015) 
fanden bei einer ausgeprägteren Bürgerorientierung von Polizeibeamt*in-
nen, dass diese auch weniger häufig Gewalt im Einsatz erlebten. Entspre-
chend müssen die Polizeibeamt*innen von der Wirksamkeit von Deeskalati-
onsstrategien und -techniken in gefährlichen Einsätzen überzeugt werden 
(White et al., 2021).  

Wann ist was einzusetzen? 

Vielfach werden Deeskalationstechniken als Sammlung unterschiedlicher 
Techniken, Taktiken und Strategien aufgezählt (z. B. Lorei, 2021; Lorei & 
Balanescovic, 2023) und ihr Einsatz entsprechend punktuell im Rahmen ei-
nes konflikthaften Verlaufes gesehen. Damit erscheint Deeskalation als 
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Einzelmaßnahme und nicht als Prozess. Dies entspricht aber nicht einem In-
teraktionsprozess. Analog und in Erweiterung zum ersten Axiom von Watz-
lawick et al. (2011) „man kann nicht nicht-kommunizieren“ muss aber poli-
zeiliche Interaktion als Prozess verstanden werden, der stets, d. h. von An-
fang an, auch mit Eskalation und Deeskalation verbunden ist. Es gibt dem-
nach kein kommunikatives Handeln eines bzw. einer Polizeibeamt*in, das 
nicht gleichzeitig auch den Konfliktverlauf tangiert. Es findet also stets De-
eskalation oder aber Eskalation statt. Dies bedeutet, dass beim Kontakt mit 
dem oder der Bürger*in bereits deeskalierend zu handeln ist und nicht erst 
im Laufe der Interaktion damit „begonnen“ werden kann. Dieses Verständ-
nis ist fundamental und stellt möglicherweise einen Grund dar, warum 
manchmal Deeskalationstechniken nicht zu wirken scheinen. So kann eine 
Technik nicht wirken (z. B. Beruhigung) wenn der oder die Polizeibeamt*in, 
der bzw. die beruhigen möchte, selbst hektisch wirkt und schreit. Auch kann 
Empathie nicht glaubhaft sein, wenn der bzw. die Polizeibeamt*in sich zuvor 
in einer Art verhalten hat, die keinen Respekt vor und Interesse an dem oder 
der Bürger*in demonstriert. Deeskalationstechniken wirken nicht immer und 
bei jedem, sondern sind einerseits abhängig von der Zielperson und anderer-
seits von der aktuellen Situation. Polizeibeamt*innen scheinen dann auch ihr 
deeskalierendes Verhalten nach den Spezifika des polizeilichen Gegenübers 
zu richten (Todak & James, 2018). Aspekte der Situation scheinen aber mit-
unter weniger deutlich im Fokus. So stellt sich die Frage, ob Polizeibe-
amt*innen in einer Situation genau die Technik nutzen, die auf Grund der 
Situation und dem kommunikativen Ziel adäquat ist, oder ob dies eher zufäl-
lig geschieht und nach der persönlichen Neigung (Todak & James, 2018). 
Diese Zufälligkeit wäre dann eine Erklärung für nur partielle Wirksamkeit 
von Deeskalation und auch der Unsicherheit der Polizeibeamt*innen über 
die Effektivität (White et al., 2019, 2021). Hier wäre eine Spezifikation und 
Strukturierung erforderlich, die es Polizeibeamt*innen erlaubt, sich im Pro-
zess der Deeskalation zu orientieren und entsprechend passende Techniken 
zur aktuellen Situation nahelegt. Dies würde auch ein zielgerichtetes Han-
deln von Polizeibeamt*innen ermöglichen. Dies ist für andere polizeiliche 
Lagen üblich. Hier haben sich für die Verhandlungen z. B. bei Geiselnahmen, 
Verbarrikadieren und Suiziddrohungen verschiedene Modelle für die Spezial-
einheiten mit geschulten Verhandlern etabliert. Zum Beispiel formulierte die 
Crisis Negotiation Unit (CNU) des Federal Bureau of Investigation (FBI) 
das Behavioral Influence Stairway Model (BISM) (Vecchi et al., 2005). Es 
umfasst fünf Stufen (Aktives Zuhören, Empathie, Rapport, Beeinflussung 
und Verhaltensänderung), auf denen das Ziel der Verhandlung erreicht wer-
den kann. Dabei sind die Stufen nacheinander zu bearbeiten. Eine weitere 
Orientierung für Verhandlungen bietet das S.A.F.E.-Modell (Hammer, 
2008), welches die vier wesentlichen Perspektiven bei Verhandlungen zwi-
schen Tätern und Verhandlern beschreibt. Das Modell soll Verhandlern 



114 

helfen, Aspekte dieser vier Perspektiven zu identifizieren, damit diese in der 
Verhandlung berücksichtigt werden können. Auch das S.A.F.E.-Modell pro-
pagiert Stufen, die nacheinander erreicht werden müssen, um eine Lösung 
für die Einsatzlage zu erarbeiten. Das Modell des Structured Tactical Enga-
gement Process (STEPS) ist ein Modell zum Verstehen von Verhaltenswei-
sen einer Person (Kelln & McMurtry, 2007). In diesem Modell durchläuft 
ein Täter mit der Hilfe der Verhandler verschiedene Stufen und entwickelt 
dabei die Motivation, friedlich aufzugeben. Die Etablierung dieser Modelle 
bei Spezialeinheiten zeigt also, dass Modelle für polizeiliches Einsatzverhal-
ten im Zusammenhang mit sehr herausfordernden Interaktionen hilfreich 
sein können. Für alltägliche Einsätze von Polizeibeamt*innen ohne Spezia-
lisierung kann deshalb angenommen werden, dass ein für sie konstruiertes 
Modell zur Deeskalation von alltäglichen Konflikten ebenso hilfreich sein 
kann und damit das Deeskalieren im Routine-Einsatz unterstützt. Dabei ist 
polizeiliches Einsatzhandeln häufig Teamarbeit. Dies gilt sicherlich ganz be-
sonders für Situationen, die potenziell eskalieren können und bei denen Po-
lizei mit mehreren Personen agiert (Verstärkung). Die Arbeitsteilung (z. B. 
eine Person sichert und die andere Person kommuniziert) erfordert aber Ab-
stimmung unter den Teammitgliedern, da das Einsatzhandeln im Team ko-
ordiniert sein muss, damit es effektiv ist. In eskalierenden Situationen besteht 
aber wenig Potenzial, die Ziele und Zwischenziele sowie die Wege dorthin 
im Team explizit abzugleichen, um sie dann gemeinsam und koordiniert zu 
erreichen. Vielmehr erscheint hier ein gleiches Zielsystem oder ein gemein-
sames mentales Modell der Situation („shared mental model“ in der Human-
Factors-Forschung) und seiner potenziellen Lösung hilfreich. Damit kann 
dann Teamwork zielgerichtet, koordiniert und damit leistungsfähiger sein 
(Mathieu et al., 2000; Lim & Klein, 2006).  

Das Modell kommunikativer Deeskalation in alltäglichen 
Konfliktsituationen (KODIAK)  

Das Modell kommunikativer Deeskalation in alltäglichen Konfliktsituationen 
(KODIAK) hat als Ziel, Polizeibeam*innen eine Orientierung für das Deeska-
lieren in Konfliktsituationen zu bieten, damit sie systematisch und zielge-
richtet handeln können und das polizeiliche Einsatzziel erreichen, ohne die 
Eigensicherung zu vernachlässigen. Dabei wird versucht, die Vielzahl unter-
schiedlicher komplexer dynamischer Situationen auf das für das polizeiliche 
Handeln Wesentliche zu reduzieren und zu strukturieren. Hiermit soll einer-
seits die Überzeugung der Wirksamkeit von Deeskalation gesteigert werden 
(zu wissen, wann man was macht) sowie die Akzeptanz gefördert werden, 
da Deeskalation nicht zur Reduzierung von Sicherheit führt. 
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Grundlagen 

Damit Deeskalation im polizeilichen Alltag eingesetzt wird und auch erfolg-
reich sein kann, erscheinen verschiedene Grundannahmen als allgemeine 
Rahmenbedingungen notwendig. Diese bilden ein axiomatisches Selbstver-
ständnis sowie die Voraussetzung für gelingendes polizeiliches Handeln. 
Ziel von Deeskalation ist es, den Einsatz von Gewalt zu vermeiden oder zu-
mindest die Gewaltintensität so gering wie möglich zu halten (Gewaltmini-
malität), auch wenn dies einen Mehraufwand im Sinne von Anstrengung, 
Zeit oder Geduld bedeutet. Konflikte sind also immer gewaltfrei zu lösen, 
wenn dies möglich ist. Ist Gewalt unvermeidbar, soll nur so wenig wie mög-
lich Gewalt eingesetzt werden. Das Selbstverständnis von KODIAK bein-
haltet also auch, dass nicht alle Konflikte durch die Polizei gewaltfrei gelöst 
werden können. Die potenzielle Erforderlichkeit von Gewalt in entsprechen-
den Situationen ist Teil des Deeskalationskonzepts, denn die maximal mög-
liche Gewaltfreiheit gilt für alle Beteiligten an einem Konflikt. Gewaltfrei-
heit oder Gewaltminimalität gilt also sowohl für Bürger*innen also auch für 
die Polizei, weshalb die Grundlage für jegliches deeskalierendes Verhalten 
der Polizei die Eigensicherung ist: Ohne ein akzeptables Maß an Sicherheit 
kann keine Deeskalation stattfinden. 
Die Interaktion in einer Konfliktsituation ist stets als Prozess zu verstehen, 
in dem jede Handlung sich auf den weiteren Verlauf auswirken kann. Jegli-
che polizeiliche Interaktion ist damit auch eskalierend oder deeskalierend. 
Man kann in einer polizeilichen Interaktion also nicht erst nach einiger Zeit 
mit Deeskalation anfangen, sondern diese fängt stets mit der Kontaktauf-
nahme bereits an und findet während der gesamten Interaktion statt. Polizei-
liche Kommunikation in konflikthaften Situationen muss deshalb immer 
auch von Anfang an deeskalierend ausgerichtet sein. Dies belegen auch Rho 
et al. (2023), bei denen sich Eskalationsverläufe und Zwangsmaßnahmen al-
lein schon durch die ersten Sätze eines oder einer Polizist*in bei einer Fahr-
zeugkontrolle vorhersagen ließen, ohne dass dabei der Kontroll-grund eine 
Rolle gespielt hat. Waren diese ersten Worte eher befehlsartige Verhaltens-
anweisungen, verlief die Kontrolle auch eskalierender. Ähnliches zeigt sich 
auch für Deutschland, wo ein frühes Einfordern von Gehorsam gegenüber 
der Autorität der Polizei mit einer Eskalation der Situation zusammenhängt 
(Laumer & Welscher, 2023). 
Polizeiliches Handeln ist nicht zufällig oder ausschließlich auf das Verhalten 
des oder der Bürger*in reagierend. Vielmehr sollen Polizeibeamt*innen stets 
ein polizeiliches Ziel bzw. Zwischenziele auf dem Weg zum Einsatzziel ver-
folgen. Sie haben dabei die Pflicht, wiederholt zu versuchen, mit Mitteln der 
Deeskalation und initiativ Konflikte zu lösen und nicht abwartend und aus-
schließlich reagierend auf ein Einlenken des Gegenübers zu hoffen. Als die 
Berufsgruppe, welche genau für entsprechende Konflikte und Situationen 
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installiert ist, sind sie verantwortlich für den Verlauf. Dies meint, dass sie 
verantwortungsvoll handeln und die Lage versuchen so zu steuern, dass sie 
möglichst gewaltfrei gelöst werden kann. Dies dient letztendlich auch der 
eigenen Sicherheit, da so nicht nur die Situation mehr oder weniger gelenkt 
werden kann, sondern auch Informationen über den Gemütszustand und die 
Bedürfnisse des Gegenübers gesammelt werden können, die das Eskalations- 
und Deeskalationspotenzial der Situation besser einschätzen lassen. 
Die Polizeiorganisation hat dabei die Verpflichtung, Polizeibeamt*innen 
durch Auswahl, Ausstattung und Aus- und Fortbildung in die Lage zu ver-
setzen, nach den obigen Grundlagen zu handeln, wie es die Gesellschaft er-
wartet, welche die Polizei als Organisation eingerichtet hat. Da entsprechend 
professionelles polizeiliches Handeln kein angeborenes Talent ist, sondern 
erlernt und trainiert werden muss, hat die Organisation dafür zu sorgen, dass 
die Polizeibeamt*innen über die entsprechenden Kompetenzen verfügen. 
Dies bedeutet, dass die Polizeiorganisation u. a. durch Aus- und Fortbildung 
im Bereich Deeskalation wie auch unmittelbarem Zwang (körperliche Ge-
walt, Einsatz von Hilfsmitteln der körperlichen Gewalt, Einsatz von Waffen) 
Polizeibeamt*innen in höchstem Maße qualifiziert und umfassend trainieren 
müssen. 

Das Stufenmodell KODIAK 

Das KODIAK-Modell geht davon aus, dass beim Deeskalieren die fünf Stu-
fen „Sicherheit“, „Beziehung“, „Beruhigung“, „Konfliktklärung“ und „Lö-
sungssuche“ nacheinander erreicht werden müssen, um auf einer sechsten 
Stufe „Lösungsumsetzung“ dann eine polizeiliche Maßnahme umzusetzen 
(siehe Abbildung 1).  
Auf jeder Stufe ist es erforderlich, die aktuelle Situation zu beurteilen. 
Kommt diese Beurteilung zu dem Schluss, dass eine niedrigere Stufe nicht 
ausreichend erfüllt ist, so muss zu dieser Stufe zurückgekehrt werden. Wenn 
also während der Stufe „Beruhigung“ sich die Lage verändert und die „Si-
cherheit“ nicht mehr ausreichend gegeben ist, muss der handelnde Polizist 
erst wieder auf diese Stufe zurück und Maßnahmen der Eigensicherung tref-
fen. Erst dann kann er wieder an der „Beziehung“ arbeiten und anschließend 
erneut auf die Stufe „Beruhigung“ zurückkehren. Befindet sich die Interak-
tion auf der Stufe „Lösungssuche“ und regt sich das polizeiliche Gegenüber 
plötzlich wieder sehr auf, muss auf die Stufe „Beruhigung“ zurückgekehrt 
werden, um zunächst das Gegenüber zu beruhigen, dann die Situation neu 
zu klären (Stufe „Lageklärung“) und wieder nach einem Lösungsweg (Stufe 
„Lösungssuche“) zu suchen. Im Verlauf eines Einsatzes wird sich also über 
die Stufen vorgearbeitet und notfalls wieder auf eine frühere Stufe zurück-
gekehrt. 
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Abbildung 1: Stufenmodell KODIAK mit den zu den Stufen gehörigen 
Techniken 

 

Die Stufen und ihre Techniken 

In den folgenden Abschnitten werden die einzelnen Stufen beschrieben und 
begründet. Dabei wird auch eine Auswahl an zentral erscheinenden 
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Deeskalationstechniken und -strategien beschrieben, die jeweils helfen sol-
len, die entsprechende Stufen zu erreichen (siehe Abbildung 1).  
 
Stufe „Sicherheit“ 
Zentrales Ziel des Deeskalierens ist es, dass alle Beteiligten, also Polizei wie 
auch Bürger*in, ohne physischen wie auch psychischen Schaden den Einsatz 
überstehen. Auch wenn dies nicht immer möglich sein wird, ist es doch an-
gestrebt. Deshalb ist die Sicherheit von höchster Priorität und Grundlage für 
weitere Deeskalation (Ayhan & Hicdurmaz, 2020; Oliva et al., 2010; Rich-
mond et al., 2012; White et al., 2019). Für die Sicherheit von Polizeibe-
amt*innen sorgen Techniken der Eigensicherung. Die Eigensicherung startet 
aber nicht erst, wenn man auf die Person trifft, gegen die sich der Einsatz 
richtet, sondern bereits vor dem Kontakt mit dieser. Hier sind u. a Abspra-
chen mit dem Kolleg*innen, die mentale Vorbereitung, das einsatzbereite 
Führen von Einsatzmitteln und eine aufmerksame Annäherung grundlegend 
für den Verlauf der Interaktion (Binder & Scharf, 1980; Scharf & Binder, 
1983).  
Neben der Sicherheit der Einsatzkräfte ist aber auch die Sicherheit des oder 
der Bürger*in zu bedenken. Auch diesem oder dieser wird es schwerfallen, 
sich auf ein Gespräch zu konzentrieren oder einzulassen, wenn er oder sie 
sich in Gefahr wähnt. Mitunter werden die Sicherheit des oder der Polizist*in 
und die Sicherheit des oder der Bürger*in sich gegenläufig beeinflussen: 
Wenn der eine eine höhere Sicherheit hat, empfindet der andere diese für 
sich als niedriger. Im Falle einer solchen Abhängigkeit muss ein für beide 
akzeptabler Kompromiss gefunden werden. Wieviel Sicherheit ein*e Poli-
zeibeamt*in dabei benötigt, ist seine subjektive Entscheidung. Diese Bewer-
tung basiert auf dem eigenen Anspruch und den persönlichen Überzeugun-
gen. Insbesondere wird hier die persönliche Kompetenzüberzeugung bezüg-
lich der Eigensicherung und des Einsatzes von Gewalt eine Rolle spielen. Ist 
der oder die Polizist*in überzeugt, dass er oder sie auch bei reduzierter Si-
cherheit durch seine hohe Kompetenz notfalls auch mit Gewalt die Situation 
sicher lösen kann, wird er oder sie ein geringeres Maß an eigener Sicherheit 
eher tolerieren können als ein*e Polizist*in, der oder die befürchtet, dass er 
oder sie bei einer Eskalation die Situation nicht mehr in den Griff bekommen 
kann. Dies bedeutet, dass Einsatzkräfte, die deeskalieren sollen, auch über 
eine hohe Kompetenz der Eigensicherung und der Anwendung von Gewalt 
in Form des unmittelbaren Zwangs verfügen müssen. Nur wer sich entspre-
chend sicher fühlt, weil er sich auch auf gefährliche Situationen gut vorbe-
reitet sieht, kann entspannt (aus einer Position der Stärke heraus) deeskalie-
ren.  
Beim Kontakt mit der Person, die der Grund für den Einsatz ist, muss die 
Situation „gescannt“ werden, das heißt es wird ein erster Überblick über die 
Lage eingeholt, der vor allem der Einschätzung der Sicherheit und dem 
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Treffen von Eigensicherungsmaßnahmen gilt. Hierbei wird auch abgeglichen, 
ob die bei der Auftragserteilung erhaltenen Informationen tatsächlich zutref-
fen und in wie weit die zuvor getroffene Lageeinschätzung zu modifizieren 
ist. Die Eigensicherung wird hergestellt durch das Beobachten der Person 
und die visuelle Kontrolle ihrer Hände. Dabei ist eine geeignete Position zu 
wählen, das Nutzen von Deckungsmöglichkeiten zu erwägen und eine adä-
quate Distanz zu halten. Gerade die Distanz sorgt nicht nur für die Sicherheit 
von Einsatzkräften, sondern auch für die der Person, mit der die Polizei in-
teragiert. Dies ist insbesondere für psychisch kranke Personen besonders 
wichtig, für die eine Unterschreitung der Komfort-Distanz oftmals kritischer 
und handlungsauslösender ist als bei anderen Personen. Wenn mit diesen 
grundlegenden Techniken der Eigensicherung eine ausreichende Sicherheit 
für beide Interaktionspartner hergestellt ist, ist die Stufe „Sicher-heit“ er-
reicht und der oder die Polizeibeamt*in kann sein oder ihr Handeln auf das 
Erreichen der nächsten Stufe ausrichten. Sieht der oder die Polizeibeamt*in 
im weiteren Verlauf der Interaktion die Sicherheit nicht mehr als ausreichend 
gegeben an, so muss erst durch Maßnahmen der Eigensicherung wieder die 
Stufe „Sicherheit“ erreicht werden, bevor die nachfolgenden Stufen als Ziel 
angestrebt werden. 
 
Stufe „Beziehung“ 
Die Basis für erfolgreiches Kommunizieren und eine Konfliktlösung ist eine 
passende Beziehung zwischen den Interaktionspartnern. Diese sehen sowohl 
Kommunikationstheorien wie auch die Modelle für polizeiliche Verhandler 
als fundamental an (Grubb, 2023; Hammer, 2008; Vecchi et al., 2005; 
Vecchi et al., 2019). Aber auch bei alltäglichen Polizeieinsätzen ist die Be-
ziehung zwischen Polizeibeamt*innen und Bürger*innen zentral für jegli-
ches Miteinander und damit sehr wichtig bei der Deeskalation (Price & Ba-
ker, 2012). Ähnlich ist dies auch bei Vernehmungen (Kelly et al., 2013). 
Grundlegende Techniken sind hier der respektvolle Umgang sowie Freund-
lichkeit und Höflichkeit (Ayhan & Hicdurmaz, 2020; Richter, 2006; Todak 
& James, 2018; Todak & White, 2019). Respekt beinhaltet das Zeigen von 
Gleichheit, Wertschätzung und Interesse. Er zeigt sich auch, wenn man 
Rücksicht auf den anderen nimmt (z. B. auf Reaktionen geduldig wartet, 
Sätze wiederholt). Auch empathisch die Bedürfnisse und Probleme des an-
deren zu erfragen und als wichtig anzuerkennen, auf Fragen des Gegenübers 
einzugehen und zuzuhören wirkt deeskalierend. Damit ist Empathie zu zei-
gen eine wesentliche Deeskalationstechnik (Ayhan & Hicdurmaz, 2020; 
Pontzer, 2021; Price & Baker, 2012; Todak & James, 2018, 2019; Todak & 
White, 2019; Vecchi et al., 2005; Vecchi et al., 2019; White et al., 2019) wie 
auch das (aktive) Zuhören (Ayhan & Hicdurmaz, 2020; Grubb, 2023; Oliva 
et al., 2010; Price & Baker, 2012; Richmond et al., 2012; Richter, 2006; 
Spielfogel & McMillen, 2017; Todak & James, 2018; Todak & White, 2019; 
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Vecchi et al., 2005; Vecchi et al., 2019; White et al., 2019). In der Taktik der 
persönlichen Verbundenheit wird eine kommunikative Beziehung durch 
Aufzeigen von Gemeinsamkeiten und Ähnlichkeiten der Interaktionspartner 
aufgebaut. Unter Umständen können auch gemeinsame Ziele und Interessen 
ausgetauscht werden, insbesondere auch für den aktuellen Einsatz. Dabei 
kann empathisches Verhalten diese Beziehung stärken. In die Richtung wirkt 
vielleicht auch die Zustimmung zu Aspekten des Gegenübers (Richmond et 
al., 2012). 
 
Stufe „Beruhigung“ 
In polizeilichen Einsätzen, in denen Gewalt eine Rolle spielt, sind alle Be-
teiligten oft aufgeregt und sehr emotional. Dies gilt für beide Seiten der In-
teraktion, also Bürger*in und auch Polizei. Der oder die Polizist*in kann z. 
B. angespannt sein wegen der Unklarheit der Lage und der Gefahr eines An-
griffes. Das Opfer von Gewalt empfindet hohen Stress und ist verängstigt 
wegen der Gewalterfahrung. Der oder die Gewalttäter*in bzw. die Person, 
wegen der die Polizei gerufen wurde, ist z. B. wütend auf das Opfer oder 
ängstlich wegen der Konsequenzen seiner bzw. ihrer Tat. Oder es handelt 
sich um eine aufgebrachte Person, die durch ihre Agitiertheit andere irritiert 
und ängstigt (Simpson et al., 2020), weshalb die Polizei gerufen wird. Damit 
befinden sich die Interaktionspartner auf einem erhöhten Stressniveau. Ein 
erhöhtes Stressniveau kann dann die Leistungsfähigkeit und das Handeln 
beinträchtigen (Grubb, 2023; Regehr & LeBlanc, 2017). Um dies auszu-
schließen und um weniger emotional und eher rational zu agieren, ist es not-
wendig, alle Beteiligten zu beruhigen und den Stress zu kontrollieren, was 
dann als Basis für Verhandlungen dienen kann (Grubb, 2023). Wichtig ist 
einerseits die Beruhigung dieser Personen wie auch andererseits die eigene 
Stress- bzw. Emotionsregulation des Polizeibeamt*innen (Todak & White, 
2019). Beruhigung im Sinne der Kontrolle und Reduzierung des Stresslevels 
ist ein wesentliches Deeskalationsziel (Grubb, 2023; Price & Baker, 2012; 
Richmond et al., 2012; Richter, 2006; Todak & James, 2018; Todak & 
White, 2019; White et al., 2019). Techniken zur Kontrolle des eigenen 
Stressniveaus während einer Hochstressphase können zum Beispiel Atem-
techniken (vgl. Ahmed et al., 2021; Röttger et al., 2020) und die positive 
Selbstinstruktion (Lange et al., 1988) sein. Um andere zu beruhigen, reicht 
es nicht aus und es kann sogar kontraproduktiv sein, diesen das zu sagen. 
Aussagen wie „Jetzt beruhigen Sie sich doch mal!“ und „Seien sie doch ver-
nünftig!“ senken nicht die Aufregung, sondern steigern diese mitunter. 
Wichtig erscheint zunächst, dass die Einsatzkraft selbst Ruhe und Gelassen-
heit ausstrahlt, was aber nicht mit Gleichgültigkeit und Überheblichkeit ver-
wechselt werden darf. Umgekehrt darf der oder die Polizeibeamt*in keine 
Anzeichen von hohem Stress zeigen, weil dies eher ansteckend („stress con-
tagion“) und somit stressfördernd wirkt (Dimitroff et al., 2017; Peen et al., 
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2021). Wichtig ist es auch, sich Zeit zu nehmen und der Person Zeit zu ge-
ben, sich zu beruhigen oder auch Entscheidungen zu treffen (taktisches Zeit-
management), denn den Zeitdruck zu reduzieren vermindert Stress. Somit 
dienen Geduld und Gelassenheit sowohl der eigenen wie auch der Stressre-
gulation des Gegenübers und stellen eine weitere sehr wichtige Deeskalati-
onstechnik dar (van Reemst et al., 2022; Richmond et al., 2012; White et al., 
2019). 
 
Stufe „Konfliktklärung“ 
Nachdem die Situation relativ sicher ist, eine Beziehung für das Miteinan-
deragieren hergestellt wurde und die Aufregung und der Stress aller beteilig-
ten Personen gesenkt wurden, kann angefangen werden, am Konflikt selbst 
zu arbeiten. Dafür ist es zunächst notwendig, Informationen zu sammeln, um 
zu verstehen, welche Situation vorliegt, was passiert ist, wer in welcher Rolle 
beteiligt ist und was zu tun ist. Zentrale Technik zur Informationsgewinnung 
sind das Fragenstellen und (aktive) Zuhören. Diese helfen nicht nur dabei, 
die Lage zu klären, sondern wirken deeskalierend (Ayhan & Hicdurmaz, 
2020; Grubb, 2023; Oliva et al., 2010; Price & Baker, 2012; Richter, 2006; 
Richmond et al., 2012; Spielfogel & McMillen, 2017; Todak & James, 2018; 
Todak & White, 2019; Vecchi et al., 2005; Vecchi et al., 2019; White et al., 
2019). Auch hier kann wieder empathisches Verhalten deeskalieren (Ayhan 
& Hicdurmaz, 2020; Pontzer, 2021; Price & Baker, 2012; Todak & James, 
2018, 2019; Todak & White, 2019; Vecchi et al., 2005; Vecchi et al., 2019; 
White et al., 2019) und es festigt die Beziehung. Außerdem können hier auch 
Informationen aus vorigen Stufen, etwa des Beziehungsaufbaus genutzt wer-
den. In diesem Zusammenhang hilft auch, wenn dem oder der Bürger *in die 
Möglichkeit gegeben wird, sich selbst zu erklären und seine bzw. ihre Posi-
tion darzulegen. Ebenso wichtig ist, es, für den oder die Bürger*in verständ-
lich zu reden, ihn bzw. sie sprachlich nicht zu überfordern und keine polizei-
liche Fachsprache zu benutzen (Ayhan & Hicdurmaz, 2020; Richmond et al., 
2012; Todak & James, 2018; Todak & White, 2019; White et al., 2019) 
 
Stufe „Lösungssuche“ 
Nachdem auf der Stufe zuvor die wesentlichen Informationen erhoben wor-
den sind und vorliegen, kann hier gemeinsam mit dem polizeilichen Gegen-
über versucht werden, den weiteren Verlauf des Einsatzes zu gestalten. Lie-
gen für die Polizeibeamt*innen ein Handlungszwang und keinerlei Spiel-
raum vor, so kann hier wenigstens die Umsetzung zusammen mit dem oder 
der Bürger*in erarbeitet werden. Ist das polizeiliche Handeln nicht zwingend 
an eine Maßnahme gebunden, kann aber auch gemeinsam mit dem Gegen-
über diskutiert werden, was zu tun ist. Durch die Beteiligung des Gegenübers 
kann die Akzeptanz für die Maßnahme erhöht werden, Widerstand wird un-
wahrscheinlicher und die Zusammenarbeit wirkt deeskalierend (Herr et al., 
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2023; Price & Baker, 2012; Richmond et al., 2012). Hier können auch ge-
meinsame Teilziele erörtert werden, etwa die Maßnahme schnell zu beenden. 
Ebenso verhindert oder reduziert dies Reaktanz (Brehm, 1966). Auch kön-
nen durch das gemeinsame Suchen nach Umsetzungswegen mögliche Hin-
dernisse und Probleme bereits erkannt werden, bevor sie auftreten, und so 
Überraschungen vermieden werden. Daneben ist es auch wichtig, die poli-
zeilichen Maßnahmen anzukündigen, zu erklären und zu begründen. Diese 
Transparenz für polizeiliches Handeln ist zentral für die Deeskalation (Rich-
mond et al., 2012; Todak & James, 2018; Tyler & Folger, 1980). Auf der 
Suche nach Konfliktlösungen können dann die typischen Strategien des 
Konfliktmanagements oder Aspekte der Modelle für Verhandlungen einge-
setzt werden. Bei allen Lösungsansätzen sollte versucht werden, dass das 
polizeiliche Gegenüber sein Gesicht wahren kann und möglichst kein Sta-
tusverlust droht. Gesichtswahrung meint, dass das Selbstwertgefühl, das 
Selbstbild, die soziale Identität und damit das „Gesicht“ (nach dem Begriff 
„face“ der Face Negotiation Theory von Ting-Toomey, 2015) nicht attackiert 
werden. Dies umfasst auch das „soziale Gesicht“, also den sozialen Status 
und das Ansehen vor anderen. Das Erleben von Kränkungen oder Demüti-
gung insbesondere auch vor sozial bedeutsamen dritten Personen (Peers, 
Partner, Kinder) kann Auslöser und Teil der Begründung für Übergriffe sein 
(Fecher et al., 2023; Jaccard & Cojean, 2023; Price & Baker, 2012; Ting-
Toomey, 2015). Der Erhalt des Selbstwertgefühls beim Gegenüber ist we-
sentlich für die weitere Deeskalation.  
 
Stufe „Lösungsumsetzung“ 
In dieser Stufe geht es letztendlich darum, die beschlossenen polizeilichen 
Maßnahmen umzusetzen. Um auch während der Umsetzung der Konfliktlö-
sung bzw. der polizeilichen Maßnahmen deeskalierend zu handeln, sollte 
weiterhin für Transparenz über die polizeilichen Handlungen gesorgt werden 
(vgl. die sogenannte einsatzbegleitende Kommunikation). So können Umsetzungs- 
schritte erwähnt oder angekündigt werden. Ebenso ist es weiterhin wichtig, 
darauf zu achten, dass Bürger*innen ihr (soziales) „Gesicht“ nicht verlieren. 
Auch hier ist Geduld erforderlich, was bei der Deeskalation hilft. 

Wechsel zum Einsatz von Gewalt 

Der Einsatz von Gewalt in Form des unmittelbaren Zwangs kann im Einsatz 
insbesondere aus zwei Gründen geschehen. Einerseits dient Gewalt z. B. in 
Form von körperlichen Techniken oder in Form des Einsatzes von Hilfsmit-
teln bzw. von Waffen dazu, Gefahren von sich oder anderen abzuwehren und 
so einen sicheren Zustand herzustellen (siehe Abbildung 2). Andererseits 
kann Gewalt erforderlich sein, eine polizeiliche Maßnahme gegen den 
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Widerstand eines Bürgers oder einer Bürgerin durchzusetzen. Dabei muss 
jeweils der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit (Legitimer Zweck der Maß-
nahme, Geeignetheit der Maßnahme zur Erreichung des Zwecks der Maß-
nahme, Erforderlichkeit und Angemessenheit) gewahrt werden. Auch wenn 
Deeskalation stets versucht, den Einsatz von Gewalt zu vermeiden, so wird 
dies nicht immer gelingen. Da aber eine akzeptable Sicherheit die Grundvo-
raussetzung und deshalb die erste Stufe des Deeskalationsmodells ist, kann 
es sein, dass Gewalt in einem bestimmen Umfang eingesetzt werden muss. 
Ist das Maß der (subjektiven) Sicherheit nicht hinreichend erfüllt und er-
scheint sie auch nicht herstellbar, weil z. B. mehrere Versuche, die Situation 
sicherer zu machen, nicht zum Erfolg führten (z. B. Aufforderungen an das 
Gegenüber, einen gefährlichen Gegenstand abzulegen und den erforderli-
chen Abstand einzuhalten), wird die Verhältnismäßigkeit des Gewalteinsat-
zes geprüft. Die drei diesbezüglichen Bewertungen liegen also vor einem 
Gewalteinsatz auf der Stufe „Sicherheit“. Die Kriterien für die jeweiligen 
Bewertungen sind dabei mehr oder minder subjektiv, aber keinesfalls will-
kürlich. Es müssen je nach Rechtslage Tatsachen und Informationen (und 
nicht Emotionen, „Bauchgefühl“ oder Rachegedanken) diese Bewertung 
rechtfertigen. Ebenso wie die Bewertung der Sicherheit so ist auch die Prog-
nose bzgl. der Sicherheitsentwicklung (also die Frage nach der Herstellbar-
keit der Sicherheit) herausfordernd. Sie wird sicher nicht auf einer umfang-
reichen Erwägung basieren und nicht perfekt zutreffen. Doch lässt sich Ge-
walt sicher nicht rechtfertigen, wenn die Sicherheit sehr leicht auch ohne den 
Einsatz von Gewalt erreichbar gewesen wäre (z. B. indem der oder die Poli-
zist*in eine Deckung nutzt oder die Distanz zum bzw. zur Bürger*in vergrö-
ßert). So erfordert dies mitunter auch, dass die Androhung von Gewalt wie-
derholt wird. Erscheint die Sicherheit massiv gefährdet und ist die Verhält-
nismäßigkeit nicht gegeben kann ein (temporärer) Rückzug erwogen wer-
den. 
Auf den Stufen Lösungssuche und Lösungsumsetzungen werden, wie bereits 
beschrieben, mögliche Lösungen für die Situationen und die potenziellen 
Konflikte gesucht. Widersetzt sich dabei das polizeiliche Gegenüber allen 
möglichen Maßnahmen und Lösungsversuchen, kann entsprechend der 
Rechtslage auch hier der Einsatz von Gewalt zur Durchsetzung einer poli-
zeilichen erforderlichen Maßnahme erwogen und gegebenenfalls durchge-
führt werden. Auf der Basis, dass kein Lösungsweg gefunden werden kann, 
der vom polizeilichen Gegenüber akzeptiert wird oder dieses sich explizit 
dagegen widersetzt, wird dann Gewalt eingesetzt. 
Auch wenn hier die Komplexität der Entscheidung zum Gewalteinsatz nur 
angerissen und die taktischen, ethischen und rechtlichen Aspekte der Lage-
bewertung nur ansatzweise skizziert wurden, sollte doch damit klar gewor-
den sein, dass der Einsatz von Gewalt im KODIAK-Modell integraler Be-
standteil und vor allem kein Widerspruch dazu ist. 



124 

Abbildung 2: Verzweigung zum unmittelbaren Zwang (Rauten stellen drei 
erforderlich Bewertungen vor dem Einsatz von Gewalt dar) 

 

Fazit 

Um den Einsatz von deeskalierenden Verhaltensweisen zu fördern und den 
Einsatz von Gewalt zu reduzieren, müssen Polizeibeamt*innen von der 
Wirksamkeit von Techniken bei gleichzeitiger Sicherheit überzeugt werden 
In diesem Zusammenhang ist auch die positive Einstellung zu deeskalieren-
dem Verhalten zu fördern. Letztendlich müssen Polizeibeamt*innen eine 
Orientierung haben, wann welche Technik erfolgreich sein kann. Genau mit 
diesem Ziel wurde das Modell kommunikativer Deeskalation in alltäglichen 
Konfliktsituationen (KODIAK) konstruiert. KODIAK ermöglicht es Ein-
satzkräften, systematisch und zielgerichtet zu handeln und das polizeiliche 
Einsatzziel erreichen zu können, ohne die Eigensicherung zu vernachlässi-
gen.  
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Ausblick 

Mit der Konstruktion des Modells wurde ein erster Schritt unternommen, den 
Einsatz von Deeskalation in alltäglichen Konfliktsituationen zu fördern. 
Doch KODIAK ist nicht auf das Alltägliche beschränkt. Es kann auch auf 
besondere Einsätze transferiert werden. So wird es bereits im Rahmen der 
taktischen Kommunikation eingesetzt und auf spezielle Interaktionspartner 
wie Reichsbürger*innen & Souveränist*innen (Roshdi, & Lorei, 2025), 
schweigende Personen (Lorei & Bachmann, 2025), gewaltaffine Personen 
(Brand & Lorei, 2025) sowie mit Personen in psychischen Ausnahmesitua-
tionen übertragen. Weitere Personen bzw. Einsatzsituationen sind in Vorbe-
reitung. 
Aber auch pädagogische und didaktische Aspekte finden eine theoretische 
wie empirische Betrachtung (Lorei & Kocab, 2024; Lorei, in Vorb.). Damit 
Anwender*innen der Polizei einen auf sie zugeschnittenen Zugang zu KO-
DIAK haben, wurde ein Handbuch für Anwender*innen dieser Zielgruppe 
geschrieben (Lorei et al., 2025). Auch andere Professionen finden bei KO-
DIAK Berücksichtigung und werden entsprechende Manuale erhalten. Dar-
über hinaus soll der Instagram-Kanal von KODIAK (#kodiak_revier) sowie 
die Homepage von KODIAK (www.kodiak-revier.de) zu Deeskalation motivie-
ren und darüber informieren. 
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